[image: ]AUFNAHMEANTRAG
nach §§ 4 oder 9 der Feuerwehrsatzung der Stadt Lugau/Erzg.


An die
Freiwillige Feuerwehr Stadt Lugau/E.
Poststr. 6
09385 Lugau


	Name
[bookmark: Name]     
	Vorname
[bookmark: Vorname]     



beantragt nach §§ 4 oder 9 der Feuerwehrsatzung der Stadt Lugau/Erzg. die Aufnahme in die



1. Mitgliedsdaten:

	Geburtsdatum (TT.MM.JJ)
[bookmark: Geburtsdatum]     
	Geburtsort
[bookmark: Geburtsort]     
	Familienstand


	PLZ
[bookmark: PLZ]     
	Ort
[bookmark: Wohnort]     
	Staatsangehörigkeit
     

	Anschrift (Straße)
[bookmark: Straße]     
	Hausnummer
[bookmark: Hausnummer]     

	Telefon privat
[bookmark: Tel_privat]     
	Fax privat
[bookmark: Fax_privat]     
	Mobiltelefon privat
[bookmark: Mobil_privat]     

	Telefon beruflich
[bookmark: Tel_dienst]     
	Fax beruflich
[bookmark: Fax_dienst]     
	Mobiltelefon beruflich
[bookmark: Mobil_dienst]     

	E-Mail-Adresse privat
     
	E-Mail-Adresse beruflich
     

	Kontoinhaber
[bookmark: Kontoinhaber]     
	Bank
[bookmark: Bankname]     

	IBAN
[bookmark: IBAN]     
	BIC / SWIFT
[bookmark: BIC]     

	Krankenkasse
     
	Versichertennummer Krankenkasse
     

	Krankheiten oder Behinderungen (sofern für Dienstbetrieb erforderlich)
     

	regelmäßige Medikamenteneinnahme (Name des / der Medikamente oder Wirkstoffe)
     

	Hausarzt
[bookmark: Hausarzt]     
	Blutgruppe
[bookmark: Blutgruppe]     

	Schulabschluss


	erlernter Beruf oder Studienabschluss
     

	derzeit ausgeübte Tätigkeit
     

	Arbeitgeber
     

	PLZ (Arbeitgeber)
[bookmark: AG_PLZ]     
	Ort (Arbeitgeber)
     
	Ansprechpartner (Arbeitgeber)
     

	Straße (Arbeitgeber)
     
	Hausnummer
     

	Telefon (Arbeitgeber)
[bookmark: AG_Telefon]     
	Fax (Arbeitgeber)
[bookmark: AG_Fax]     
	Mobiltelefon (Arbeitgeber)
[bookmark: AG_Mobil][bookmark: _GoBack]     

	Führerschein(e)
[bookmark: Führerscheine]     
	Konfession
[bookmark: Konfession]     
	Hochzeitstag
[bookmark: Hochzeitstag]     



[bookmark: Wiederaufnahme][bookmark: Übernahme_JF]|_| Neuaufnahme		|_| Wiederaufnahme		|_| Übernahme aus Jugendfeuerwehr

(weiter auf nächster Seite)



2. Mitgliedschaft in weiteren Feuerwehren:

	von / bis
[bookmark: aF1von][bookmark: aF1bis]      -      
	in Feuerwehr
[bookmark: andFw1]     
	Nachweis
[bookmark: andF1WOK]|_|

	von / bis
[bookmark: aF2von][bookmark: aF2bis]      -      
	in Feuerwehr
[bookmark: andFW2]     
	Nachweis
[bookmark: andFW2OK]|_|

	von / bis
[bookmark: aF3von][bookmark: aF3bis]      -      
	in Feuerwehr
[bookmark: andFW3]     
	Nachweis
[bookmark: andFW3OK]|_|

	von / bis
[bookmark: aF4von][bookmark: aF4bis]      -      
	in Feuerwehr
[bookmark: andFW4]     
	Nachweis
[bookmark: andFW4OK]|_|

	von / bis
[bookmark: aF5von][bookmark: aF5bis]      -      
	in Feuerwehr
[bookmark: andFW5]     
	Nachweis
[bookmark: andFW5OK]|_|



3. Bisherige Beförderungen:

	Feuerwehrmann
	Datum (TT.MM.JJJJ)
[bookmark: Text1]     
	in Feuerwehr
[bookmark: Text2]     
	Nachweis
[bookmark: Kontrollkästchen1]|_|

	Oberfeuerwehrmann
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Hauptfeuerwehrmann
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Löschmeister
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Hauptlöschmeister
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Brandmeister
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Oberbrandmeister
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Hauptbrandmeister
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Brandinspektor
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Oberbrandinspektor
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Hauptbrandinspektor
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	[bookmark: Text3]     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	[bookmark: Text4]     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|



4. Bisherige Ehrungen:

	Bezeichnung
[bookmark: Text5]     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|

	Bezeichnung
     
	Datum (TT.MM.JJJJ)
     
	in Feuerwehr
     
	Nachweis
|_|






(weiter auf nächster Seite)
5.    Bisher absolvierte Lehrgänge

	Lehrgang
[bookmark: Text6]     
	von / bis
[bookmark: Text7][bookmark: Text8]      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
[bookmark: Text10]     
	Ausbildungsstätte
[bookmark: Text9]     
	Nachweis
[bookmark: Kontrollkästchen5]|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|

	Lehrgang
     
	von / bis
      -      
	Art (Ort, Kreis, LFS…)
     
	Ausbildungsstätte
     
	Nachweis
|_|



Alle Rechte und Pflichten, die sich aus der Feuerwehrsatzung der Stadt Lugau in ihrer jeweils aktuellen Fassung ergeben, sind dem / der Antragsteller(in) bekannt und durch ihn / sie anerkannt.
Folgende Unterlagen sind neben diesem Aufnahmeantrag einzureichen:
[bookmark: Kontrollkästchen6][bookmark: Kontrollkästchen7][bookmark: Kontrollkästchen8][bookmark: Kontrollkästchen9][bookmark: Kontrollkästchen10][bookmark: Kontrollkästchen11]|X| Einverständniserklärung zur Datenspeicherung		|X| Verpflichtungsniederschrift
|X| Passfoto für Dienstausweis				|X| Dokumente zu Punkten 2-5 in Kopie
|X| Kopie Führerschein					|X| Kopie gültige Untersuchung G 26.3 
	Ort, Datum

[bookmark: Ort_Datum]      
	Unterschrift Antragsteller
X
	Unterschrift Erziehungsberechtigte 
X



Von der Dienststelle auszufüllen:
	[bookmark: Kontrollkästchen12][bookmark: Kontrollkästchen13][bookmark: Text12]Ortswehrleitung:
|_| befürwortet
|_| nicht befürwortet
Grund:      

Ortsfeuerwehrausschuss:
|_| befürwortet
|_| nicht befürwortet
Grund:      
	Gemeindefeuerwehrausschuss:
|_| befürwortet
|_| nicht befürwortet
Grund:      
[bookmark: Text13]Beschluss:      

Gemeindewehrleiter:
[bookmark: Kontrollkästchen14]|_| zur Kenntnis genommen
[bookmark: Kontrollkästchen15][bookmark: Text14]|_| zurück, da      
	Verwaltung:
[bookmark: Kontrollkästchen16][bookmark: Kontrollkästchen17][bookmark: Kontrollkästchen18][bookmark: Kontrollkästchen19][bookmark: Kontrollkästchen20][bookmark: Kontrollkästchen21][bookmark: Kontrollkästchen22][bookmark: Kontrollkästchen23][bookmark: Text15]|_| MP-FEUER eingetragen
|_| Unterlagen o.K.
|_| Dienstausweis ausgefertigt
|_| E-Mail-Adresse angelegt
|_| Server-Zugang eingerichtet
|_| in SMS-Verteiler aufgenommen
|_| Einkleidung weitergeleitet
|_|      


.


.

[image: ]

Einwilligung zur Datenspeicherung 
und Datenübermittlung
nach geltenden Datenschutzbestimmungen

Die satzungsgemäßen Aufgaben der Feuerwehr der Stadt Lugau werden durch Kameradinnen und Kameraden der einzelnen Abteilungen der Feuerwehr erfüllt. Sie haben sich freiwillig dazu bekannt. Zur Verwaltung des Personals und Durchführung der Aufgaben werden personenbezogene Daten von der Leitung der Feuerwehr sowie den zuständigen Stellen in der Stadtverwaltung erhoben, gespeichert und verarbeitet.


Um eine reibungslose, effiziente und schnelle Arbeit nach Feuerwehrsatzung und den weiteren geltenden Bestimmungen zu gewährleisten, bin ich,

[bookmark: Text16][bookmark: Text17][bookmark: Text22][bookmark: Text23]           , geb.       in      
[bookmark: Text18][bookmark: Text19]           
[bookmark: Text20][bookmark: Text21]           

 damit einverstanden, dass die Feuerwehr der Stadt Lugau und die zuständigen Abteilungen in der Stadtverwaltung personenbezogene Daten zu meiner Person erhebt, elektronisch und mechanisch speichert und verarbeitet.

Ferner bin ich damit einverstanden, dass diese Daten in Umfang und Art ihrem Zweck entsprechend an dritte Stellen weitergegeben werden, wenn es der reibungslose Dienstbetrieb erfordert. Dies ist insbesondere der Fall, wenn Daten zum Zwecke der Lehrgangsanmeldung, zu Jubiläen oder zur Zahlung von Aufwandsentschädigungen intern ausgetauscht oder nach außen zu geben sind. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an weitere Dritte, egal ob Behörden, Unternehmen oder Privatpersonen findet nur dann statt, wenn der Betroffene dies ausdrücklich und jeweils fallweise gestattet.

Mir ist bekannt, dass die gewählte Wehrleitung einschließlich des Schriftführers, der Jugendfeuerwehrwart und die Gerätewarte der Feuerwehr Lugau sowie der Leiter des zuständigen Fachamtes in der Stadtverwaltung Lugau Einblick in meine Daten haben.

Ich bin jederzeit berechtigt, Auskunft über die mich betreffenden o.g. Daten einzufordern oder Einsicht in meine eigene Personalakte zu erhalten.

[bookmark: Kontrollkästchen24]|_| 	Über den Umfang der über mich elektronisch gespeicherten Daten wurde ich durch einen Ausdruck meiner Karteikarte informiert.


	Ort, Datum

[bookmark: Text11]Lugau, 13.09.2013 
	Unterschrift Mitglied
X
	Unterschrift Erziehungsberechtigte 
X





.


[image: ]






Freiwillige Feuerwehr Stadt Lugau . Wehrleiter . Poststraße 6 . 09385 Lugau
           
           
           

Verpflichtungsniederschrift

über die förmliche Verpflichtung nach § 1 Abs. 1 bis 3 des Verpflichtungsgesetzes vom 02.03.1974 (BGBl I S. 469, 457) in der jeweils geltenden Fassung.
[bookmark: Text30][bookmark: Text31][bookmark: Text32][bookmark: Text33]Herr		     ,      
geboren am       in      
tätig bei der 	Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Lugau
wird auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten im Fernmeldedienst der Feuerwehr verpflichtet und erklärt, dass ihm der Inhalt der folgenden Strafvorschriften des Strafgesetzbuches bekannt gegeben wurde:
· § 201 Abs. 3 StGB (Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes)
· § 203 Abs. 2 StGB (Verletzung von Privatgeheimnissen)
· § 331 StGB (Vorteilsnahme)
· § 332 StGB (Bestechlichkeit)
· § 353b StGB (Verletzung des Dienstgeheimnisses)
· § 358 StGB (Nebenfolgen)

Der Unterzeichnende wurde darauf hingewiesen, dass es verboten ist, dienstliche Aufzeichnungen für nichtdienstliche Zwecke zu fertigen oder im persönlichen Gewahrsam zu haben.
Dem Unterzeichnenden wurde eröffnet, dass er bei Verletzung dieser Pflichten im Fernmeldedienst strafrechtliche Verfolgung zu erwarten hat.
Dem Unterzeichnenden wurde eine Ausfertigung der Niederschrift und der vorstehenden Strafvorschriften ausgehändigt.

	Ort, Datum

Lugau, 13.09.2013 
	Unterschrift Verpflichteter
X
	Unterschrift Erziehungsberechtigte 
X




	Ort, Datum

Lugau, 13.09.2013 
	Unterschrift FF Lugau

	Ablage




Auszüge aus dem Strafgesetzbuch (StGB)

§ 201 Abs. 3 Verletzung der Vertraulichkeit des Wortes
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer als Amtsträger oder als für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter die Vertraulichkeit des Wortes verletzt (Absätze 1 und 2).
§ 203 Abs. 2 Verletzung von Privatgeheimnissen
(2) Ebenso wird bestraft, wer unbefugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betriebs- oder Geschäftsgeheimnis, offenbart, das ihm als 
	 
	1.
	Amtsträger,

	 
	2.
	für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten,

	 
	3.
	Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,

	 
	4.
	Mitglied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes tätigen Untersuchungsausschusses, sonstigen Ausschusses oder Rates, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist, oder als Hilfskraft eines solchen Ausschusses oder Rates,

	 
	5.
	öffentlich bestelltem Sachverständigen, der auf die gewissenhafte Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist, oder

	 
	6.
	Person, die auf die gewissenhafte Erfüllung ihrer Geheimhaltungspflicht bei der Durchführung wissenschaftlicher Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpflichtet worden ist,


anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse eines anderen gleich, die für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stellen für Aufgaben der öffentlichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies nicht untersagt.
§ 331 Vorteilsnahme
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Der Versuch ist strafbar. 
(3) Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von ihm geforderten Vorteil sich versprechen läßt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.
§ 332 Bestechlichkeit
(1) Ein Amtsträger oder ein für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine Diensthandlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine Dienstpflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Der Versuch ist strafbar. 
(2) Ein Richter oder Schiedsrichter, der einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, daß er eine richterliche Handlung vorgenommen hat oder künftig vornehme und dadurch seine richterlichen Pflichten verletzt hat oder verletzen würde, wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren bestraft. In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren. 
(3) Falls der Täter den Vorteil als Gegenleistung für eine künftige Handlung fordert, sich versprechen läßt oder annimmt, so sind die Absätze 1 und 2 schon dann anzuwenden, wenn er sich dem anderen gegenüber bereit gezeigt hat, 
	 
	1.
	bei der Handlung seine Pflichten zu verletzen oder,

	 
	2.
	soweit die Handlung in seinem Ermessen steht, sich bei Ausübung des Ermessens durch den Vorteil beeinflussen zu lassen.


 § 353b Verletzung des Dienstgeheimnisses und einer besonderen Geheimhaltungspflicht
(1) Wer ein Geheimnis, das ihm als 
	 
	1.
	Amtsträger,

	 
	2.
	für den öffentlichen Dienst besonders Verpflichteten oder

	 
	3.
	Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem Personalvertretungsrecht wahrnimmt,


anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Hat der Täter durch die Tat fahrlässig wichtige öffentliche Interessen gefährdet, so wird er mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. 
(2) Wer, abgesehen von den Fällen des Absatzes 1, unbefugt einen Gegenstand oder eine Nachricht, zu deren Geheimhaltung er 
	 
	1.
	auf Grund des Beschlusses eines Gesetzgebungsorgans des Bundes oder eines Landes oder eines seiner Ausschüsse verpflichtet ist oder

	 
	2.
	von einer anderen amtlichen Stelle unter Hinweis auf die Strafbarkeit der Verletzung der Geheimhaltungspflicht förmlich verpflichtet worden ist,


an einen anderen gelangen läßt oder öffentlich bekanntmacht und dadurch wichtige öffentliche Interessen gefährdet, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 
(3) Der Versuch ist strafbar. 
(4) Die Tat wird nur mit Ermächtigung verfolgt. Die Ermächtigung wird erteilt 
	 
	1.
	von dem Präsidenten des Gesetzgebungsorgans

	 
	 
	a)
	in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit bei einem oder für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines Landes bekanntgeworden ist,

	 
	 
	b)
	in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1;

	 
	2.
	von der obersten Bundesbehörde

	 
	 
	a)
	in den Fällen des Absatzes 1, wenn dem Täter das Geheimnis während seiner Tätigkeit sonst bei einer oder für eine Behörde oder bei einer anderen amtlichen Stelle des Bundes oder für eine solche Stelle bekanntgeworden ist,

	 
	 
	b)
	in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 2, wenn der Täter von einer amtlichen Stelle des Bundes verpflichtet worden ist;

	 
	3.
	Von der obersten Landesbehörde in allen übrigen Fällen der Absätze 1 und 2 Nr. 2.



§ 358 Nebenfolgen
[bookmark: 1,8]Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens sechs Monaten wegen einer Straftat nach den §§ 332, 335 339, 340, 343, 344, 345 Abs. 1 und 3, §§ 348, 352 bis 353b Abs. 1, §§ 355 und 357 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche Ämter zu bekleiden (§ 45 Abs. 2), aberkennen.
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